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Personenaufzug; 
hier: Benutzung durch Schülerinnen und Schüler 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
  
nach langjährigen Anstrengungen bezüglich der Errichtung und nach mehrmonatiger Bauzeit 
konnte nach allen technischen Abnahmen der neue Personenaufzug der Schule jetzt in Betrieb 
genommen werden. Der Eingangsbereich im Pausenhof Nord wurde ebenfalls neu gestaltet, so 
dass das Asam-Gymnasium jetzt einen zweiten barrierefreien Zugang hat. 

Die eigenständige Benutzung des Personenaufzugs kann wegen seiner Größendimensionierung 
Schülerinnen und Schülern nur dann gestattet werden, wenn beispielsweise eine vorübergehende 
oder dauerhafte Gehbehinderung ärztlich bescheinigt wurde. 

Bitte beantragen Sie in einem solchen Fall bei der Schulleitung formlos unter Beifügen einer 
entsprechenden ärztlichen Bescheinigung die Nutzung. Der Bescheinigung sollte die 
voraussichtliche Dauer der Gehbehinderung zu entnehmen sein. 

Zur Nutzung des Aufzugs ist ein Transponder als Öffner und Signalgeber notwendig, der beim 
Hausmeister gegen einen Pfandbetrag in Höhe von 50 Euro für den vereinbarten Zeitraum 
geliehen werden kann. Dieser Zeitraum kann - wenn dies ärztlich als erforderlich angesehen wird - 
ggf. verlängert werden. Der Transponder ist sehr sorgfältig, wie ein Zertifikatsschlüssel, zu 
behandeln und nach der vereinbarten Nutzungszeit - gegen Rückerstattung des Pfandbetrags - 
wieder zurückzugeben. Verloren gegangene oder beschädigte Transponder werden nicht ersetzt. 
Das Pfand muss in diesem Fall einbehalten werden. 

Der Hausmeister erteilt bei der Aushändigung des Transponders eine kurze Einweisung zur 
Benutzung des Fahrstuhls. Bei der Fahrt darf eine unterstützende Begleitperson (Mitschüler) im 
Lift mitgenommen werden. 

Bitte zögern Sie nicht, im Falle von derartigen körperlichen Beeinträchtigungen Ihres Kindes einen 
Transponder zu beantragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Rothmann 

Peter Heinz Rothmann 
Oberstudiendirektor 
Schulleiter




